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Niederschrift über die 

 Sitzung des Sportausschusses (11. Wahlzeit) des Landkreises Trier-Saarburg 
am 05.11.2019 im Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Trier. 

 
 

Beginn: 16:30 Uhr       Ende: 17:25 Uhr 

 

Anwesenheit 

 

Vorsitz 
Herr Landrat Günther Schartz  

Mitglieder 
Herr Dirk Bootz  
Herr Hartmut Heck  ab 16:50 Uhr 
Herr Bernhard Henter  
Frau Iris Hess  
Frau Christiane Junk-Kornbrust Vertretung für Herrn Jens Ahnemüller 
Herr Safak Karacam  
Herr Sascha Kohlmann  
Herr Carsten Lichtenknecker  
Herr Josef Rohr  
Herr Josef Weber  
Herr Abraham Wirtz  

mit beratender Stimme 
Herr Felix Jäger  
 
 
nicht anwesend: 

Mitglieder 
Herr Jens Ahnemüller entschuldigt 

mit beratender Stimme 
Herr Kreisbeigeordneter Helmut Reis entschuldigt 
Herr Erster Kreisbeigeordneter  
Arnold Schmitt 

entschuldigt 

Frau Kreisbeigeordnete Simone Thiel entschuldigt 
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Zur Geschäftsordnung 

 
Landrat Schartz eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt die form- 
und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. Die Tagesordnung wird demnach 
wie folgt abgewickelt: 
 
 
 
 

Tagesordnung: 

 
Öffentlicher Teil 
 
 1.  Einführung und Verpflichtung der Ausschussmitglieder 

Vorlage: 0240/2019 
  
 2.  Empfehlung einer Prioritätenliste für das Sportstättenförderprogramm 2020 

Vorlage: 0064/2019 
  
 3.  Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Zuschussanträge außer-

halb der Prioritätenliste 
Vorlage: 0326/2019 

  
 4.  Beratung und Beschlussfassung über den Sportetat 2020 

Vorlage: 0339/2019 
  
 5.  Mitteilungen und Verschiedenes 
  
 5.1.  Jugendsportförderung 2019 

Vorlage: 0338/2019 
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Öffentlicher Teil 
 
1. Einführung und Verpflichtung der Ausschussmitglieder 

Vorlage: 0240/2019 
  

Die Mitglieder des Sportausschusses werden, soweit sie nicht Mitglieder 
des Kreistages und als solche bereits verpflichtet sind, von Herrn Landrat 
Schartz durch Handschlag verpflichtet. Sie werden ausdrücklich auf die 
gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben als Ausschussmitglied sowie auf 
die Schweige- und Treuepflicht hingewiesen (§§ 14, 15 LKO). 
 
 
 

  
2. Empfehlung einer Prioritätenliste für das Sportstättenförderpro-

gramm 2020 
Vorlage: 0064/2019 

  
Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage und erläutert kurz die historische 
Entwicklung bzgl. des geplanten Kunstrasenplatzes am Labachweg in 
Hermeskeil sowie den derzeitigen Stand der Umsetzung.  
 
Ausschussmitglied Bootz fragt nach, wie der derzeitige Sachstand bzgl. 
der Mikroplastikproblematik in Bezug auf den Bau von Kunstrasenplätzen 
ist und ob es derzeit überhaupt sinnvoll ist, den Bau eines solchen Platzes 
zu planen. Landrat Schartz erläutert kurz die Hintergründe und merkt an, 
dass es sich bei dem Beschluss lediglich um einen Grundsatzbeschluss 
handelt, dass an dem Standort ein Kunstrasenplatz geplant ist. Bis es hier 
zur Umsetzung kommt, gibt es hoffentlich auch Klarheit bzgl. der Umset-
zung solcher Bauvorhaben im Rahmen der bekannten Problematik.  
 
Ausschussmitglied Jäger weist darauf hin, dass auch das Funktionsge-
bäude an der Sportanlage baufällig ist und fragt nach, ob der Kreis auch 
hier eine Sanierung geplant hat. Der Vorsitzende erläutert, dass seitens 
des Kreises eine Stilllegung geplant ist, dies aber noch mit dem Verein 
abgestimmt werden muss. Das Gebäude wird für den Schulsport nicht be-
nötigt und der Kreis kann nicht für den Verein die Gebäude sanieren.  
 
Nachdem alle Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet wurden, fasst 
der Ausschuss folgenden Beschluss.   
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 B E S C H L U S S :  
 
Der Sportausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss folgende Priori-
tätenliste für das Sportförderprogramm 2020 zu beschließen: 
 
Träger  Maßnahme      Kosten 
 
 
1. Wawern  Sanierung des Tennenplatzes   150.000,00 €  
 
 
2. Hermeskeil Errichtung eines Kunstrasenplatzes  620.000,00 €  
   in der Stadt Hermeskeil 
 
 
3. Newel  Bau eines Bolzplatzes bzw. eines rd. 90.000 €  
   Mehrzweckspielfeldes für mehrere  
   Ballsportarten 
 
 
 
 

 einstimmig 
 

  
  
3. Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Zuschussanträge 

außerhalb der Prioritätenliste 
Vorlage: 0326/2019 

  
Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage und erläutert kurz die einzelnen 
Maßnahmen.  
 
Ausschussmitglied Rohr informiert den Ausschuss darüber, dass die TuS 
Mosella Schweich ebenfalls noch einen Antrag auf Sportstättenförderung 
für die Erweiterung der Umkleidekabinen am Sportplatzgebäude einge-
reicht hat, der aber hier in der Vorlage noch nicht berücksichtigt wurde. Er 
bittet darum, diesen Antrag noch in die Vorlage aufzunehmen und darüber 
zu entscheiden. Landrat Schartz weist den Ausschuss in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass die baufachliche Prüfung hier noch aussteht. 
Geschäftsbereichsleiter Christmann macht deutlich, dass neben der bau-
fachlichen Prüfung noch weitere Unterlagen fehlen und die Beschlussfas-
sung hier nur Vorbehaltlich der Einreichung der noch fehlenden Unterlagen 
erfolgen kann. Auch er weist nochmals darauf hin, dass die baufachliche 
Prüfung vor der Beschlussfassung im Ausschuss notwendig ist. Weiter 
bittet er um abschließende Klärung, wie zukünftig im Hinblick auf die bau-
fachliche Prüfung mit den Zuschussanträgen zu verfahren ist.  
Ausschussmitglied Rohr merkt im Weiteren an, dass die Umsetzung des § 
72a SGB VIII für die Vereine kaum leistbar ist und überlegt werden sollte, 
den Beitritt zur Rahmenvereinbarung von der Förderung abzukoppeln. Ge-
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schäftsbereichsleiter Christmann weist darauf hin, dass es hier um den 
Kinder- und Jugendschutz geht und der Kreis hier keine Kompromisse 
eingehe und an dem Beitritt zur Rahmenvereinbarung festhalte.  
 
Die Ausschussmitglieder Rohr, Jäger und Henter kritisieren erneut, dass 
das Antragsverfahren im Rahmen der Sportstättenförderung zu komplex 
und umfangreich ist und hier dringend das Verfahren vereinfacht werden 
muss. Landrat Schartz und Geschäftsbereichsleiter Christmann machen 
nochmals deutlich, dass der Kreis sich mit dem Antragsverfahren an die 
Vorgaben der LHO i. V. m. dem Sportförderungsgesetz i. V. m. der VV 
Sportanlagen-Förderung i. V. m. der Dienstanweisung Rechnungswesen 
der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sowie der Richtlinie des Kreises über 
die Förderung des Sports hält.  
 
Abteilungsleiter Beiling weist abschließend darauf hin, dass die Verwaltung 
den Vereinen gerne beratend und unterstützend zur Seite steht. Er macht 
außerdem deutlich, dass im Rahmen der baufachlichen Prüfung nicht die 
Notwendigkeit einer Maßnahme geprüft wird sondern deren geplante Um-
setzung. Auch hier wird die Verwaltung gegenüber den Vereinen beratend 
tätig. Abschließend erläutert Landrat Schartz, dass die Prüfung des Lan-
dessportbundes nicht mit der Prüfung des Kreises vergleichbar ist. Es 
muss sichergestellt sein, dass die Zuschussanträge zumindest von einer 
Prüfstelle abschließend geprüft werden, was wiederum von den Ver-
bandsgemeinden aufgrund der dünneren Personaldecke kaum leistbar ist.  
 
Nachdem keine weiteren Fragen aufkommen, fasst der Ausschuss folgen-
den Beschluss.          
 

 B E S C H L U S S :  
 
Der Sportausschuss beschließt den nachfolgend aufgeführten Verei-
nen, vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung durch die Aufsichts-
behörde, zu den nachfolgend erläuterten Vorhaben aus dem Sport-
stättenbereich einen Zuschuss in der vorgeschlagenen Höhe zu ge-
währen. 

 
1. Spvgg 1947 Hochwald Lampaden e.V.    4.169,54 € 
2. SV Geisfeld 1931 e.V.       6.905,57 € 
3. SG DJK Trassem     14.863,22 € 
4. Aero-Club Trier & Konz e.V.    10.021,96 € 
5. FSV Osburg 1928 e.V.    15.000,00 € 

 
 
Dem Antrag des SV Geisfeld 1931 e.V. (zu 2.) wird vorbehaltlich der 
Bewilligung des Landessportbundes und trotz fehlender Beteiligung 
der Ortsgemeinde zugestimmt.  
 
Dem Antrag des Aero-Club Trier & Konz e.V. (zu 4.) wird vorbehaltlich 
der Bewilligung des Landessportbundes und der Beteiligung der 
Ortsgemeinde zugestimmt. 
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 einstimmig 
 

  
  
4. Beratung und Beschlussfassung über den Sportetat 2020 

Vorlage: 0339/2019 
  

Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage und übergibt das Wort an Abtei-
lungsleiter Beiling, der kurz die einzelnen Haushaltsansätze vorstellt.  
 
Nachdem einzelne Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet sind fasst 
der Ausschuss folgenden Beschluss.   
 

 B E S C H L U S S :  
 
 
Der Sportausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreis-
tag, den Sportetat 2020 in der vorliegenden Fassung zu beschließen.  
 
 

 einstimmig 
 
 

5. Mitteilungen und Verschiedenes 
  

 
5.1. Jugendsportförderung 2019 

Vorlage: 0338/2019 
  

Der Vorsitzende verweist auf die Vorlage.  
 
Seitens des Ausschusses kommen zu diesem Punkt keine Fragen auf.  
 
 
 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung 
mit einem Dank an die Teilnehmer. 
 
 
Der Vorsitzende:       Die Protokollführerin: 
 
 
(Landrat Günther Schartz)       (Stefanie Engelke) 
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